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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
15. Wahlperiode

Drucksache 15 / 639 S
12. 11. 02

Mitteilung des Senats vom 12. November 2002

Ortsgesetz über die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes „Waller Heer-
straße“

Der Senat überreicht der Stadtbürgerschaft den Entwurf eines Ortsgesetzes über
die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes „Waller Heerstraße“ nach dem
Baugesetzbuch mit der Bitte um Beschlussfassung.

Die Deputation für Bau hat am 27. April 2000 beschlossen, für ein Gebiet im Bre-
mer Westen vorbereitende Untersuchungen gemäß § 141 Baugesetzbuch (BauGB)
durchzuführen, weil hier städtebauliche Missstände vermutet wurden. Es sollte
untersucht werden, ob bzw. welche Substanz- und Funktionsmängel in diesem
Bereich des Stadtgebiets auftreten und ob gegebenenfalls ein Sanierungsgebiet
förmlich festzulegen ist.

Die vorbereitenden Untersuchungen sind abgeschlossen; das Ergebnis ist im Ab-
schlussbericht des Amtes für Stadtplanung und Bauordnung, Fachbereich Stadt-
planung, ausführlich dargestellt. *) Um Wiederholungen zu vermeiden, werden
die Ergebnisse im Folgenden kurz zusammengefasst. Auf die ausführlichen Erläu-
terungen im Abschlussbericht wird verwiesen.

1. Charakterisierung des Gebietes

Zusätzlich zu dem Untersuchungsgebiet im Bremer Westen in der Größe von
22,5 ha wurden weitere angrenzende Gebiete untersucht, so dass sich insge-
samt ein Bereich von 33,5 ha ergab. Dieser erstreckt sich beiderseits der Waller
Heerstraße zwischen der Hansestraße im Süden und der Almatastraße im Nor-
den. Rund 2.200 Einwohner 1) leben direkt in dem untersuchten Stadtquartier.

Der Bereich bietet ein vielfältiges Nutzungsspektrum: Neben dem Wohnen
werden vor allem an der Waller Heerstraße Flächen für Einzelhandel und
Dienstleistungen genutzt, Gewerbebetriebe sind vereinzelt im Quartier ange-
siedelt. Veranstaltungsräume für kulturelle Zwecke, wie z. B. Theater und Ki-
no, ergänzen das Angebot. Entsprechend seiner zentralen Lage weist der Stadt-
teil eine hohe Bebauungsdichte auf.

Das Gebiet hat für den Stadtteil Walle eine zentrale Versorgungsfunktion und
wird als Nebenzentrum der Stadt Bremen eingestuft 2). Hier gibt es eine Viel-
zahl von Einzelhandelsgeschäften. Dabei ist vor allem das im Oktober 1999
eröffnete „Walle-Center“ mit seinen ca. 19.500 qm Verkaufsfläche zu nen-
nen.

1.1 Bestand und städtebauliche Missstände

Verschiedenen Bautypen prägen den Stadtteil: Drei- bis viergeschossige „La-
denwohnhäuser“ am Hauptverkehrsstraßenzug, ein- bis zweigeschossige „Bre-
mer Reihenhäuser“ sowie Sonderformen des Bauens. Hier sind vor allem das
„Walle-Center“ mit seinem großflächigen Gebäudekomplex aber auch gewerb-

–––––––
1) Quelle: Statistisches Landesamt, Daten aus dem Einwohnermelderegister 30. Juni 2000.

2) Der Senator für Bau, Verkehr und Stadtentwicklung, Stadtentwicklungskonzept Bremen,
1999, Seite 79.

*) Jeweils ein Exemplar des Abschlussberichtes (Kurzfassung) wird den in der Bürgerschaft
vertretenen Fraktionen parallel zugeleitet.
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liche Flachbauten zu nennen. Der Gebäudezustand lässt in Teilen des Quar-
tiers erheblichen Modernisierungsbedarf erkennen. Vor allem Bauten an der
Waller Heerstraße weisen bröckelnde Fassaden und ungepflegte Eingangsbe-
reiche auf.

Es fehlen Erholungsflächen in der direkten Wohnumgebung. Größere Grün-
flächen, wie das Erholungsgebiet des Waller Parks und der Friedhof, sind rund
1 km entfernt.

Vor allem das Angebot an Freiräumen für Kinder ist mangelhaft. Die Kinder
müssen entweder weite Wege zu den Spielplätzen der Umgebung zurückle-
gen oder aber auf der Straße spielen. Der einzige öffentliche Spielplatz im Un-
tersuchungsgebiet (Helgolander Straße/Waller Heerstraße) hat eine Größe von
rund 2.700 m2. Er wurde bereits in diesem Jahr als erste Sanierungsmaßnahme
neu hergerichtet.

Auch bezüglich der Begrünung des Straßenraumes und der Vorgärten gibt es
Missstände. So ist die ehemals alleeartige Bepflanzung in der Waller Heer-
straße nur noch in kleinen Teilbereichen vorhanden. In manchen Wohnstraßen,
vor allem östlich der Waller Heerstraße, sind die Straßen sehr schmal. Vorgär-
ten und Straßenbäume fehlen hier völlig.

Das Untersuchungsgebiet hat wegen seiner besonders guten Anbindung an
den öffentlichen Personennahverkehr eine sehr zentrale Lage im Stadtgebiet.
So erschließen sowohl die Straßenbahnlinien 2 und 10 als auch die Buslinie 26
das Gebiet. Verstärkt wird diese sehr gute Versorgung noch durch den Bahn-
hof Walle. Hier besteht ein Haltepunkt der Linie Bremen-Vegesack–Bremen-
Hauptbahnhof–Verden.

Die Hauptverkehrsstraßen Waller Heerstraße, Utbremer Straße sowie Waller
Ring und Osterfeuerberger Ring nehmen eine hohe Zahl von Kraftfahrzeugen
auf; dementsprechend sind die anliegenden Wohngebiete stark mit Immissio-
nen belastet.

Nur vereinzelt werden Parkplätze entlang der Straßen angeboten. Aufgrund
des hohen Parkdrucks wird häufig auf dem Radweg geparkt. Ebenso wird in
den Nebenstraßen häufig der gesamte Fußweg durch die parkenden Autos
versperrt.

1.2 Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen

Die Analyse des Gebiets führt zu der Feststellung, dass – teilweise schwer-
wiegende – städtebauliche Missstände substanzieller Art, also bezüglich der
vorhandenen Bebauung und sonstiger Beschaffenheit, sowie funktioneller Art
bestehen. Folgende Missstände sind festzustellen:

• Hinsichtlich  der  vorhandenen  Bebauung  und  sonstigen  Beschaffenheit
(§ 136 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

— Im öffentlichen Raum:

— Die mangelnde Freiflächen- und Spielplatzversorgung mindert
die Lebensqualität im Gebiet. Hier sind erhebliche Ausstattungs-
defizite festzustellen.

— Die Zuwegung zu den Spielflächen und deren Verbindung un-
tereinander fehlt oder ist mangelhaft.

— Der ruhende Verkehr belastet die Fußgänger sowie das gezwun-
genermaßen auf der Straße stattfindende Spiel der Kinder. Die
Reduzierung der Geh- und Radwege auf ein Minimum mindert
die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.

— Die Straßenbeläge sind teilweise schadhaft. Sie verstärken häu-
fig die ohnehin vorhandenen gestalterischen Mängel.

— Es fehlen Straßenbäume.

— Die Einwirkungen, die von den Verkehrsanlagen ausgehen, be-
lasten die Wohnqualität im Untersuchungsgebiet. Hier sind vor
allem die Lärmbelastungen und die Barrierewirkung stark be-
fahrener Straßen zu nennen.
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— Im privaten Raum:

— Die bauliche Beschaffenheit der Gebäude weist teilweise Män-
gel auf.

— Die Wohnverhältnisse sind in manchen Baublöcken hinsichtlich
der Belüftung und Besonnung, aber auch infolge der mangeln-
den baulichen Beschaffenheit, ungenügend.

— Die Vorgartenzonen sind z. T. ungestaltet, versiegelt und mit Ab-
fall o. ä. verunziert.

— Die Nutzung der Grundstücke hinsichtlich der bebauten und un-
bebauten Flächen nach Art, Maß und Zustand führt z. T. zu Be-
einträchtigungen der Wohn- und Arbeitsbedingungen.

• Hinsichtlich  der  Funktionsfähigkeit  des  Gebietes  (§  136  Abs.  2  Nr.  2
BauGB)

— Die heute in Teilbereichen festzustellende Unternutzung wird der
zentralen, gut erschlossenen Lage des Gebiets nicht gerecht. Dabei
bezieht sich diese Feststellung sowohl auf die Art als auch auf das
Maß der Nutzung.

— Die Qualität des Warenangebots des Einzelhandels sinkt in Teilbe-
reichen. Das Warensortiment enthält Lücken.

— Es bestehen Nutzungskonflikte zwischen der Wohnbevölkerung und
den Betreibern und Besuchern der in erheblicher Anzahl vorhande-
nen Vergnügungsstätten aufgrund der direkten Nachbarschaft bei-
der Nutzungsarten. Es besteht die Gefahr, dass negative Ausstrah-
lungseffekte entstehen, die auch noch andere Nutzungsarten, z. B.
kulturelle Einrichtungen, belasten.

— Die Umwandlung von leerstehenden Einzelhandelsgeschäftsräumen
zu Vereinslokalen für einen nur begrenzten Teil der Bewohner führt
zu Entfremdungserscheinungen.

— Das Nebeneinander von gewerblichen Nutzungen und Wohngebie-
ten führt teilweise zu Konflikten.

— Die räumliche Fassung der Standorte für Kultur und Freizeit ist un-
zulänglich und entspricht nicht der Bedeutung, die diese Einrichtun-
gen für die Stadt haben.

— Durch die vielfältigen Aufgaben der Straßen bzw. der öffentlichen
Räume – als Verkehrsflächen und als Einzelhandelsstandorte – erge-
ben sich Nutzungskonflikte.

Insgesamt ist festzustellen, dass der Stadtteil ein benachteiligtes Gebiet ist.
Mängel im öffentlichen und privaten Raum beeinträchtigen die Wohn- und Ar-
beitsbedingungen im Stadtquartier. Die Funktionsfähigkeit des Gebietes wird
insbesondere durch Mindernutzungen und Nutzungskonflikte geschwächt, die
Entwicklungsfähigkeit des Gebietes kann nicht voll ausgeschöpft werden. Inso-
fern ist das Gebiet in der Erfüllung seiner Aufgaben, die ihm nach seiner Lage
und Funktion obliegen, erheblich beeinträchtigt.

Fazit der vorbereitenden Untersuchungen: Aufgrund der vorliegenden städ-
tebaulichen Missstände im Sinne von § 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB wird
eine förmliche Festlegung als Sanierungsgebiet empfohlen.

2. Städtebauliches Konzept

Das Untersuchungsgebiet „Waller Heerstraße“ entspricht – wie aus den vor-
genannten Gründen ersichtlich – nicht mehr den städtebaulichen Anforde-
rungen. Das Gebiet weist Substanzschwächen insbesondere im Bereich der
Wohnverhältnisse und der Sicherheit der in ihm wohnenden und arbeitenden
Menschen auf und die Funktionsfähigkeit des Gebietes, d. h., seine wirtschaft-
liche Situation und Entwicklungsfähigkeit unter Berücksichtigung seiner Ver-
sorgungsfunktion im Verflechtungsbereich ist stark gefährdet. Zur Beseitigung
dieser städtebaulichen Missstände wurde das nachfolgende Konzept entwi-
ckelt.
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Ziele für das festzulegende Sanierungsgebiet

Um die in der Bestandsbewertung festgestellten städtebaulichen Missstände
zu beseitigen oder zu mildern, sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen er-
forderlich. Allgemeine Ziele sind die Verbesserung der Lebensbedingungen
im Gebiet und die Stärkung seiner Funktions- und Entwicklungsfähigkeit. Sie
umfassen:

Ziel A

Verbesserungen der Wohn- und Arbeitsbedingungen der Bewohner

Um die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse zu erfüllen, sind in Teilbereichen Aufwertungsmaßnahmen erforderlich.
Vor allem die Ausstattung mit Grün- und Freiräumen ist zu verbessern. Ein
Schwerpunkt der Maßnahmenvorschläge konzentriert sich deshalb auf die
Belebung bzw. Verbesserung der Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums.
Durch Gestaltungs- und Begrünungsmaßnahmen sowie durch die Herstellung
und Verbesserung von Wegebeziehungen sollen die Lebensbedingungen der
Bewohner angehoben werden. Diese Maßnahmen können auch auf die pri-
vaten Räume belebend wirken und Erneuerungsmaßnahmen im privaten Be-
reich anstoßen.

Ziel B

Stärkung der Versorgungsqualität

Das Gebiet hat aufgrund seiner zentralen Lage Aufgaben für die Bewohner
im Stadtteil Walle sowie bezogen auf kulturelle Einrichtungen für die gesam-
te Stadt wahrzunehmen. Es sind Maßnahmen durchzuführen, die zu einer Stär-
kung der Versorgungsfunktion des Einzelhandels, der Dienstleistungen und
zu einer attraktiven Einbindung der Kulturstandorte beitragen. Dabei ist das
vorhandene Stellplatzangebot zu erhalten bzw. Flächenpotenziale für eine Ver-
besserung des Angebots zu nutzen. Durch die Maßnahmen im öffentlichen
Raum kann eine Wiederbelebung der Erdgeschosszonen erfolgen.

Ziel C

Förderung der Innenentwicklung durch Nutzung der Flächenpotentiale

Vor allem die ungenutzten bzw. untergenutzten Baugrundstücke sind entspre-
chend ihrer Lage einer optimalen Nutzung zugänglich zu machen. Ziel ist die
Förderung einer flächensparenden Siedlungsentwicklung und die Hinwen-
dung zu einer „Stadt der kurzen Wege“.

Beschreibung der Maßnahmentypen

Es werden vier Handlungspakete vorgeschlagen, die in den Stadtquartieren
gebündelt aber auch einzeln durchgeführt werden sollen. Neben  Aufwertungs-
und Neugestaltungsmaßnahmen sollen Nutzungskonflikte bewältigt, Bauflä-
chen  aktiviert  sowie  auch  neues  Planungsrecht  hergestellt  werden,  um  die
städtebauliche Entwicklung umwelt- und sozialverträglich zu steuern.

1. Maßnahmen im 2. Maßnahmen im 3. Maßnahmen zur
öffentlichen Raum privaten Raum Art der Nutzung 4. Planungsrecht

1.1 2.1 3.1 4.1
Neuordnung Ver- Ordnen des Frei- Neubelebung: Neuaufstellung von
kehr: raums/Beseitigung – Neue Nutzungen Bebauungsplänen
Nutzungs- und Ge- (baulicher) Anlagen für leerstehende
staltungskonzept für Gebäude bzw. -teile 4.2
den Straßenraum 2.2 – Neue Nutzungen Änderung von
(Straßenraumbegrü- Modernisierung und für brachliegende Bebauungsplänen
nung, Stellplatzneu- Instandsetzung Flächen
ordnung, Gehweg-
verbreiterung, Er- 2.3 3.2
neuerung von Stra- Neugestaltung Klärung der Nutzung:
ßenbelägen usw.) – Verträglichkeitsprü-

2.4 fung von unterschied-
1.2 Nachverdichtung lichen Nutzungen
Neugestaltung Frei- – Aufstockung – Überprüfung der
raum: – Neubau Nutzungsart, der Ge-
Nutzungs- und Ge- nehmigungsfähigkeit
staltungskonzept 2.5
für Stadt- und Begrünung
Spielplätze u. ä.
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1. Maßnahmen im 2. Maßnahmen im 3. Maßnahmen zur
öffentlichen Raum privaten Raum Art der Nutzung 4. Planungsrecht

1.3 3.3
Immissionsschutz: Umnutzung:
Maßnahmen gegen Neue Nutzungen
die vorhandene anstelle der bis-
Lärmbelastung (Auf- herigen Nutzung
stellung von Lärm-
schutzwänden, Ver-
besserung der Stra-
ßenoberflächen usw.)

3. Maßnahmen

Es wird ein raumbezogener Ansatz verfolgt: Da die städtebaulichen Missstände
sich verstärkt an bestimmten Orten konzentrieren, sollen durch die Bünde-
lung der verschiedenen Maßnahmen auf die Problemgebiete die Aufwertungs-
und Belebungseffekte verstärkt werden. Daher soll das festzulegende Sanie-
rungsgebiet in Erneuerungsbereiche aufgegliedert werden.

Die Bereiche und ihre Maßnahmen sind aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlich.

4. Durchführung des städtebaulichen Konzepts

Um die Zielsetzung des städtebaulichen Konzepts erreichen zu können, sind
die vorgesehenen städtebaulichen Einzelmaßnahmen aufgrund ihres Verflech-
tungsgrades als Einheit (Gesamtmaßnahme) im Sinne der §§ 142, 149 Abs. 2
bis 4 BauGB koordiniert und aufeinander abgestimmt zu planen und durchzu-
führen. Zur Behebung der städtebaulichen Missstände ist die Anwendung des
besonderen Städtebaurechts des Baugesetzbuches (städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen) erforderlich.

Die Sanierung soll durch das Amt für Stadtplanung und Bauordnung in Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für Wohnung und Städtebauförderung sowie in
Abstimmung mit dem Senator für Bau und Umwelt durchgeführt werden. Die
einzelnen Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem jeweiligen Bedarfs-
träger entwickelt und realisiert. Die Mitwirkung eines Maßnahmeträgers oder
anderer Beauftragter ist lediglich für die Verwirklichung einzelner Projekte
beabsichtigt. Die Beauftragung wird im Einzelfall erfolgen.

5. Förmliche Festlegung als Sanierungsgebiet

Es wird vorgeschlagen, das städtebauliche Untersuchungsgebiet „Waller Heer-
straße“ einschließlich der zusätzlich untersuchten Teilflächen als Sanierungs-
gebiet förmlich festzulegen; eine kleine Fläche zwischen Grenzstraße und St.-
Magnus-Straße  soll  ausgenommen  werden  (siehe  Übersichtsplan  zum  Ent-
wurf des Ortsgesetzes – Anlage 4).

Die rechtlichen Voraussetzungen des § 136 BauGB für eine förmliche Festle-
gung eines Sanierungsgebietes „Waller Heerstraße“ werden erfüllt, da städ-
tebauliche Missstände im Sinne von § 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauGB festge-
stellt wurden. Es liegt im öffentlichen Interesse, städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen einheitlich vorzubereiten und zügig durchzuführen. Hierdurch
wird es allen von der Sanierung Betroffenen ermöglicht, sich auf öffentliche
Maßnahmen einzustellen und eigene Entscheidungen, z. B. für Investitionen,
zu treffen. Die Einzelmaßnahmen stellen untereinander ein komplexes Bezie-
hungsgefüge dar und bedürfen deshalb einer aufeinander abgestimmten Vor-
bereitung und Durchführung.

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen in Walle dienen dem Wohl der Allge-
meinheit. Sie tragen dazu bei, die Wohn- und Lebensqualität im Stadtteil zu
stärken, die Qualität der baulichen und kulturellen Struktur zu verbessern,
die Wirtschaftsstruktur zu unterstützen sowie das Ortsbild  aufzuwerten (§ 136
Abs. 4 Nr. 2 und 4 BauGB).

Das städtebauliche Konzept wurde in Sitzungen des Beirats Walle sowie in
öffentlichen Versammlungen vorgestellt, erörtert und fortentwickelt. Die Äu-
ßerungen dieser Gremien wurden berücksichtigt und es besteht Mitwirkungs-
bereitschaft.
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Im vorgesehenen Sanierungsgebiet soll die Anwendung der besonderen sanie-
rungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB ausgeschlossen wer-
den, da sie für die Durchführung der Sanierung nicht erforderlich ist und die
Durchführung hierdurch voraussichtlich nicht erschwert wird (vereinfachtes
Verfahren). Eine Erschwernis der Sanierung ist insbesondere auch deshalb
nicht gegeben, weil gemäß gutachterlicher Feststellung aufgrund der Sanie-
rung Bodenwertsteigerungen nicht bzw. nur in Einzelfällen erwartet werden.
Insgesamt werden Bodenwertsteigerungen voraussichtlich  nur in einem solch
geringen Umfang eintreten, dass von der Erhebung von Ausgleichsbeträgen
auch bei Anwendung der §§ 152 ff. BauGB abgesehen werden könnte, da der
Verwaltungsaufwand für die Erhebung nicht in einem angemessenen Ver-
hältnis zu den möglichen Einnahmen stehen würde (Bagatelleklausel des § 155
Abs. 3 BauGB). Die Anwendung der §§ 152 ff. BauGB zur Mitfinanzierung der
Sanierung ist daher nicht erforderlich.

Insofern trägt die Anwendung des vereinfachten Verfahrens bei der Durch-
führung der Sanierung auch dazu bei, dass unverträgliche Belastungen der
Eigentümer im Sanierungsgebiet vermieden werden.

Soweit die Sanierungsmaßnahmen Erschließungsbeiträge oder Kostenerstat-
tungsbeiträge für Ausgleichsmaßnahmen verursachen, sind diese nach §§ 127 ff.
bzw. 135 a Abs. 3 BauGB zu erheben.

Um weitere städtebauliche Fehlentwicklungen im Gebiet zu verhindern, soll
allerdings die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 BauGB angewendet
werden. Danach sind Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB (insbesondere Er-
richtung, Änderung oder Nutzungsänderung) und die Beseitigung von bauli-
chen Anlagen ebenso wie schuldrechtliche Vertragsverhältnisse über Gebrauch
oder Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteiles von mehr
als einem Jahr genehmigungspflichtig. Die Genehmigungspflicht nach § 144
Abs. 2 BauGB soll dagegen ausgeschlossen werden. Mit dem Ausschluss der
Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 2 BauGB entfällt gemäß § 143 Abs. 2
Satz 4 BauGB die Eintragung eines Sanierungsvermerks in die Grundbücher.

Das Sanierungsgebiet umfasst eine Fläche von ca. 32 ha. Die Abgrenzung
wurde so gewählt, dass alle vorgesehenen Maßnahmen innerhalb des Sanie-
rungsgebiets liegen. Die genaue Abgrenzung ergibt sich aus dem Entwurf
des Ortsgesetzes und dem Übersichtsplan zum Ortsgesetz (Anlage 4).

6. Auswirkungen auf die Betroffenen

Die vorgesehenen Maßnahmen im öffentlichen Raum verbessern den Ortsteil
insgesamt; unmittelbar werden die sozialen Verhältnisse der Bewohner nicht
oder nur in Ausnahmefällen berührt.

Bodenordnende Maßnahmen sind über Bebauungspläne zu steuern bzw. nach
den Vorschriften des Baugesetzbuchs durchzuführen. Hierdurch ist sicherge-
stellt, dass die für die Betroffenen nachteiligen Auswirkungen durch die Sa-
nierung nicht erheblich sein werden. Im Einzelfall auftretende soziale Härten
können durch Maßnahmen  nach den §§ 180 und 181  BauGB vermieden oder
gemildert werden.

Die Erstellung eines allgemeinen Sozialplans ist dagegen nicht notwendig.

7. Finanzielle Auswirkungen

Eine auf die einzelnen Erneuerungsbereiche bezogene Kostenermittlung, auf-
geteilt in Ordnungs- und Baumaßnahmen, wurde durchgeführt (Anlage 2). Die
vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen und die zeitlichen Vorstellungen zu ihrer
Realisierung sind  in der Kosten- und Finanzierungsübersicht (§ 149 BauGB)/
Zeit- und Maßnahmenplan aufgeführt (Anlage 3).

Das Vorhaben wird als städtebauliche Sanierungsgesamtmaßnahme im Rah-
men des Städtebauförderungsprogramms 2001 bis 2013 mit Finanzhilfen des
Bundes gefördert. Die Gesamtkosten werden auf ca. 11.120.000 ‡ veranschlagt.
Es ist zu erwarten, dass ein Drittel der jeweiligen Kosten aus Städtebauförde-
rungsmitteln des Bundes gedeckt werden kann.

Von den zur Finanzierung benötigten bremischen Haushaltsmitteln in Höhe
von 7.239.000 ‡ sind die bis 2005 erforderlichen Jahresraten im Haushalt 2002/
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2003 beschlossen bzw. im Rahmen der Finanzplanung im Produktplan 68 – (Bau)
bereits enthalten. Die über 2005 hinaus erforderlichen Jahresraten sind in der
Finanzplanfortschreibung zu berücksichtigen.

Die städtischen Grundstücke VR 24 Flurstück 443/3, VR 47 Flurstück 973/6
und Teile des städtischen Grundstücks VR 47 Flurstück 1266 sowie gegebe-
nenfalls weitere für die Sanierung benötigte städtische Grundstücke sind zur
Durchführung der Sanierung „Waller Heerstraße“ dem Sanierungsvermögen
zur Verfügung zu stellen.

8. Beteiligung/Abstimmung

Der Senator für Justiz und Verfassung hat das Ortsgesetz (Anlage 4) rechts-
förmlich geprüft und keine Bedenken erhoben.

Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 139 BauGB beteiligt.

Der Beirat Walle hat in seiner Sitzung am 12. August 2002 der förmlichen
Festlegung des Sanierungsgebietes zugestimmt.

Die Deputation für Bau hat in ihrer Sitzung am  17. Oktober 2002

a) die Ziele und Zwecke der Sanierung beschlossen,

b) dem Entwurf des Ortsgesetzes zugestimmt.

9. Veröffentlichung

Das Ortsgesetz über die förmliche Festlegung (Anlage 4 ) ist nach § 143 Abs. 1
BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

Anlagen

1. Aufteilung in Erneuerungsbereiche

2. Kostenermittlung

3. Zeit- und Maßnahmenplan/Kosten- und Finanzierungsübersicht

4. Entwurf des Ortsgesetzes über die förmliche Festlegung eines Sanierungs-
gebietes „Waller Heerstraße“ mit Anlage (Übersichtsplan)
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Kostenermittlung Sanierungsgebiet „Waller Heerstraße“

Durch Begrünungs-, Verkehrsberuhigungs- und Baumaßnahmen sollen die Wohn-
und Arbeitsbedingungen in Walle verbessert werden.

— Die voraussichtlich entstehenden Kosten für die Stadtgemeinde bestehen aus
Kosten für Ordnungsmaßnahmen gemäß § 147 BauGB und Baumaßnahmen
gemäß § 148 BauGB, z. B. für Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen. Zu
den Ordnungsmaßnahmen zählen Leistungen der Bodenordnung, der Freile-
gung von Grundstücken, der Änderung von Erschließungsanlagen und vieles
mehr.

Eine erste überschlägige Kostenermittlung kommt zu folgendem Ergebnis:

Erneuerungsbereich ‡

Bereich 1 Straßenraumaufwertung Waller Heerstraße,
Waller Ring und Utbremer Straße 604.000

Bereich 2 Verbesserung der Bespielbarkeit des Spielplatzes
Helgolander Straße/Waller Heerstraße 225.000

Bereich 3 Aufwertung des Quartiers um das Ernst-Waldau-
Theater und Nachverdichtung beim Waller Dorf 2.177.000

Bereich 4 Aufwertung des Wartburgplatzes und der Wart-
burgstraße, Verbesserung des Stellplatzangebo-
tes an der Hansestraße 564.000

Bereich 5 Aufwertung des Quartiers zwischen Waller Ring
und „Walle-Center“ 569.000

Bereich 6 Neubelebung und Neugestaltung der Quartiere
des Medien- und des Schulzentrums 902.000

Bereich 7 Straßenraumaufwertung zwischen Bahnanlagen,
Post, Waller Heerstraße und „Walle-Center“ 2.060.000

Bereich 8 Straßenraumaufwertung und Nachverdichtung
am Osterfeuerberger Ring 1.355.000

Bereich 9 Neugestaltung und Begrünung von Teilen des
Baublocks zwischen Reuterstraße und Grenz-
straße 94.000

Bereich 10 Straßenraumaufwertung und Begrünung zwi-
schen Ratzeburger Straße und Sonderburger
Straße 250.000

Bereich 11 Aufwertung des Quartiers zwischen Waller
Ring, Geestemünder Straße und Spielplatz an
der Waller Heerstraße 731.000

Bereich 12 Sanierung des Straßenraums um den Bahnhofs-
bereich Walle 300.000

Bereich 13 Verlängerung des Grünzugs „Walle/Oslebs-
hausen“ 175.000

Bereich 14 Sanierung und Begrünung zwischen Elisabeth-
straße und Reuterstraße 84.000

Pauschal Kosten für weitere Vorbereitungen (soweit nicht
berücksichtigt) 30.000

Pauschal Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen 1.000.000

Gesamtkosten 11.120.000
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— Die Durchführung von Baumaßnahmen bleibt den Eigentümern überlassen.
Baumaßnahmen im Sinne einer Modernisierung und Instandsetzung bezie-
hen sich primär auf die Beseitigung und Behebung von substantiellen Män-
geln.

Für Zuschüsse bei Modernisierungsmaßnahmen werden pauschal insgesamt
1.000.000 ‡ angenommen. Insbesondere folgende Maßnahmen im privaten
Bereich sollen gefördert werden: Fassadensanierung, Beseitigung baulicher
Anlagen, Abbau von Bodenversiegelungen sowie Begrünung von Vorgärten.
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Ortsgesetz über die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets
„Waller Heerstraße“

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Stadtbürgerschaft aufgrund des
§ 142 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August
1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom
23. Juli 2002 (BGBl. I S 2850) geändert worden ist, beschlossene Ortsgesetz:

§ 1

Festlegung des Sanierungsgebiets

(1) Das in § 2 näher bezeichnete Gebiet im Stadtteil Walle wird förmlich als Sa-
nierungsgebiet festgelegt.

(2) Ziel der Sanierung ist die Behebung der festgestellten städtebaulichen Miss-
stände im Sinne von § 136 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Baugesetzbuches. Durch
städtebauliche Sanierungsmaßnahmen sollen die Lebensbedingungen im Ge-
biet wesentlich verbessert und seine Funktions- und Entwicklungsfähigkeit
gestärkt werden.

§ 2

Abgrenzung des Sanierungsgebiets

(1) Das Sanierungsgebiet „Waller Heerstraße“ wird durch die nachfolgend be-
schriebenen Anlagen und Straßen begrenzt:

Achterbergstraße, Eisenbahn Bremen–Bremerhaven (ausschließlich), Bahnhof
Bremen-Walle, Ratzeburger Straße, Glücksburger Straße, Fiegenstraße (aus-
schließlich), Osterfeuerberger Ring, Wiedaustraße, Eisenbahn Bremen–Bre-
merhaven (ausschließlich), Eisenbahnunterführung Osterfeuerbergstraße, Ei-
senbahn Bremen–Bremerhaven (ausschließlich), Postamt 8 (ausschließlich), Ut-
bremer Straße, ehemaliger Spielplatz an der Hansestraße, Wartburgstraße, St.-
Magnus-Straße,  Wartburgplatz,  Probststraße  (teilweise),  Utbremer  Straße,
Grenzstraße, Grohner Straße, Reuterstraße (teilweise), Waller Heerstraße,
Hoffnungstraße, Waller Heerstraße, Elisabethstraße (teilweise), Zietenstraße
(ausschließlich), Helgolander Straße, Vegesacker Straße (ausschließlich), Schul-
zentrum an der Helgolander Straße, Geestemünder Straße (teilweise), Auf dem
Pickkamp (ausschließlich), Waller Ring (ausschließlich), Waller Heerstraße,
Apenrader Straße, Stiftstraße und Grünzug Walle/Oslebshausen.

(2) Die genaue Abgrenzung des Sanierungsgebiets ergibt sich aus dem Über-
sichtsplan vom 30. Juli 2002, der Bestandteil des Ortsgesetzes ist (Anlage).
Eine Ausfertigung des Übersichtsplans liegt in der Plankammer des Amtes für
Stadtplanung und Bauordnung zu kostenfreier Einsichtnahme durch jeder-
mann aus.

§ 3

Verfahren

Die Anwendung der §§ 152 bis 156 a des Baugesetzbuches wird für das gesamte
Sanierungsgebiet ausgeschlossen (vereinfachtes Verfahren). Weiterhin wird die
Anwendung des § 144 Abs. 2 des Baugesetzbuches für das gesamte Sanierungs-
gebiet ausgeschlossen. Auf die Genehmigungspflicht nach § 144 Abs. 1 Bauge-
setzbuch wird hingewiesen.

§ 4

Inkrafttreten

Dieses Ortsgesetz wird mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich.

Hinweise:

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 des Baugesetzbuches
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind
unbeachtlich, wenn die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nicht
innerhalb eines Jahres und Mängel der Abwägung nicht innerhalb von sieben
Jahren seit Bekanntmachung des Ortsgesetzes über die förmliche Festlegung des
Sanierungsgebietes „Waller Heerstraße“ schriftlich gegenüber der Stadtgemein-
de geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Man-
gel begründen soll, ist darzulegen (§ 214 i. V. m. § 215 Baugesetzbuch).



— 12 —


